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Vertrag zur Teilnahme an der Bläserklasse (Stand Juni 2024) 
 
Name des Kindes:          

Adresse:             

Geburtsdatum:      Klasse:    

Name eines Erziehungsberechtigten:        

Telefonnummer & Handynummer:           

E-Mail-Adresse:           

Instrument Erstwunsch:         

Instrument Zweitwunsch:         

Mein Kind benötigt ein Leihinstrument   

Mein Kind verfügt bereits über ein passendes Instrument   

 

Anmerkungen zur Bläserklasse: 
 

• Die Bläserklasse findet im Rahmen des Schulunterrichts statt. 
 

• Die Teilnahme an der Bläserklasse ist nach der Anmeldung für zwei Schuljahre 

verpflichtend. 
 

• Es gelten folgende Beiträge: 

• 55€ pro Monat für Ausbildung und Instrumentenleihe (Verfügen sie bereits über ein 

eigenes passendes Instrument für Ihr Kind, reduzieren sich die Kosten um 18,00 € im 

Monat) 

• Es werden zwölf Monate im Jahr abgerechnet 
 

• Wochentag, Uhrzeit und Gruppeneinteilung des Instrumentalunterrichts werden vom 

Instrumentalausbilder festgelegt. 
 

 

 

 

Bitte füllen Sie zur Anmeldung auch die Einzugsermächtigung auf der Rückseite aus und geben 

Sie dieses Formular bis zum 08.07.2024 bei der folgenden Adresse ab: Jule Baßler, Besenstiel 

45 77876 Kappelrodeck 

Bitte keine Abgabe im Schulsekretariat, da die Organisation der Anmeldungen dem Verein 

obliegt. 

Die Anmeldung kann auch unterschrieben und eingescannt per E-Mail an 
blaeserklasse-kappelrodeck@gmx.de gesendet werden. 

 

Für mehr Information 

mailto:blaeserklasse-kappelrodeck@gmx.de
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Ich habe die obigen Angaben zur Kenntnis genommen und bin mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung nach 
den Regeln der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) einverstanden. Eine Nutzung für 
Werbezwecke findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht durch gesetzliche Vorschriften 
aufbewahrt werden müssen. 
  
  
 

Kappelrodeck, den          
      (Erziehungsberechtigter)  
 
Kappelrodeck, den          

(1. Vorsitzender der Trachtenkapelle)  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige den Musikverein Trachtenkapelle Kappelrodeck e.V. die anteiligen 
Ausbildungskosten von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Musikverein Trachtenkapelle 
Kappelrodeck e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  

  
 
 
Kontoinhaber:           

IBAN (Konto-Nr.):          

BIC (BLZ):           

 
 
       
Unterschrift (Kontoinhaber) 
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ÜBERLASSUNGS- UND NUTZUNGSVEREINBARUNG 
ÜBER INSTRUMENTE 

 
zwischen 

 

Vorname, Name:           
     (eines Erziehungsberechtigten) 
 

Name des Schülers / der Schülerin:                    

Straße Hausnummer:           

PLZ, Ort:            

 
und dem 

 

Musikverein Trachtenkapelle Kappelrodeck e.V. 
 

1. Der Verein überlässt dem Schüler / der Schülerin das im Eigentum des Vereins befindliche 

Instrument gegen eine monatliche Gebühr in Höhe von 18 € zur Nutzung innerhalb der 

Bläserklasse. 

2. Das Leih-Instrument darf nur vom Schüler bzw. von der Schülerin selbst gespielt werden 

und muss sorgfältig gepflegt werden. 

3. Blätter, Rohre, Durchziehwischer Pflege- und Reinigungsmaterial bei Blasinstrumenten 

gelten als Verbrauchsartikel und werden vom Orchester nicht gestellt. 

4. Sollten am Instrument Mängel festgestellt werden, die nicht von üblichem Verschleiß 

herführen, so ist der Schüler bzw. sein gesetzlicher Vertreter dazu verpflichtet, diese 

kostenpflichtig in einem Fachbetrieb beheben zu lassen. 

Für alle Schäden ist das Mitglied oder sein gesetzlicher Vertreter verantwortlich. 

Notwendige Reparaturaufträge werden nur vom Blasorchester erteilt. 

5. Die monatliche Nutzungsgebühr wird mit den Ausbildungskosten eingezogen. 

6. Die Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung über Instrumente tritt mit dem Tag der 
Austeilung der Instrumente in Kraft.  

 
 
Mit dieser vorstehenden Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung erklären wir uns 
einverstanden. 
 
Kappelrodeck, den            
      Eltern des Musikschülers/der Musikschülerin 

 
Kappelrodeck, den          
      1. Vorsitzender Musikverein Trachtenkapelle 


